
I/2024 Landesparteitag 25.05.2024

Antrag 50/I/2024 KDV Steglitz-Zehlendorf

Alle öffentlichen Lasten des Grundstücks trägt künftig der Eigentümer oder Erbbauberechtigte

Beschluss: Annahme in der Fassung der Antragskommission

Die sozialdemokratischen Mitglieder der Bundesregierung und die SPD Fraktion im Deutschen Bundestag werden aufgefor-

dert, die Betriebskostenverordnungmit den Paragrafen 1 und 2 so zu ändern, dass dieMieter undMieterinnen keine laufenden

öffentlichen Lasten des Grundstücks, insbesondere keine Grundsteuer, mehr zu zahlen haben.
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